


Das Latinum, das Graecum und das Hebraicum werden  
gemäß den nachfolgend dargelegten Bedingungen er- 
worben und auf dem Abgangs- oder Abschlusszeugnis 
ausgewiesen.

Latinum

Das Latinum ist bundeseinheitlich anerkannt und wird 
nach aufsteigendem Pflicht- beziehungsweise Wahl-
pflichtunterricht entsprechend dem Lehrplan für das 
Fach Latein bei mindestens ausreichenden Leistungen 
(beziehungsweise 5 Punkten) im Abschlussjahr unter 
folgenden Voraussetzungen erworben:

Lateinunterricht

n	 	von Klasse 5 oder 6 bis zum Ende der Einführungsphase 
oder unter bestimmten Bedingungen von Klasse 5 bis 
zum Ende der Klasse 9 (Sekundarstufe I)

n	 	von Klasse 8 bis zum Ende der Qualifikationsphase
n	 	von Klasse 8 bis zum Ende des ersten Jahres der Qua-

lifikationsphase auf der Grundlage von insgesamt 14 
Wochenstunden

n	 	in den drei Jahren der gymnasialen Oberstufe plus 
Prüfung. Die Prüfung besteht aus einem mündlichen 
und einem schriftlichen Prüfungsteil. Ist Latein drittes 
oder viertes Abiturprüfungsfach, wird der entspre-
chende Prüfungsteil anerkannt.

Schülerinnen und Schüler, die Latein ab Klasse 5 belegt 
haben und ab der Einführungsphase drei weitere Fremd-
sprachen – darunter eine neu einsetzende – belegen, 

Latinum, Graecum, Hebraicum
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können am Ende der Sekundarstufe I zu einer Latinums-
prüfung zugelassen werden. Voraussetzung sind min-
destens gute Leistungen ab dem zweiten Halbjahr der 
Klasse 8.

Bei nicht ausreichenden Leistungen beziehungsweise in 
der Qualifikationsphase nicht mindestens 5 Punkten im 
Abschlusskurs oder bei Beurlaubung wegen eines Aus-
landsaufenthaltes kann das Latinum erworben werden

n	 	über die Teilnahme am Lateinunterricht im Abschluss- 
kurs der Einführungsphase oder der Qualifikations-
phase bei mindestens ausreichenden Leistungen 
beziehungsweise 5 Punkten oder

n	 	über eine Prüfung zum Erwerb des Latinums. Die Prüf-
linge werden von der Schulleitung spätestens bis zum 
1. Februar des Schuljahres, in dem die Prüfung statt-
findet, bei der oberen Schulaufsichtsbehörde ange-
meldet. Die Prüfung umfasst eine dreistündige Klau-
sur und eine mündliche Prüfung im Umfang von 15 bis 
20 Minuten. Die Aufgaben der schriftlichen Prüfung 
werden landeseinheitlich zentral gestellt und von einer 
Fachlehrkraft der Schule korrigiert und bewertet. Die 
mündliche Prüfung wird von der Schule durchgeführt. 
Zur Vorbereitung auf die Prüfung werden jährlich 
Themen und Autoren genannt. Die Vorbereitung auf 
die Prüfung liegt in der Verantwortung der Prüflinge 
und der Erziehungsberechtigten. Die Schule berät die 
Schülerinnen und Schüler dabei. Ein Anspruch auf ein 
zusätzliches Unterrichtsangebot besteht nicht.

Kleines Latinum

Ein Kleines Latinum wird erworben nach aufsteigendem 
Pflicht- beziehungsweise Wahlpflichtunterricht entspre-
chend dem Lehrplan für das Fach Latein

n	 	ab Klasse 5, 6 oder 8, wenn am Ende des der Verga-
be des Latinums vorausgehenden Schuljahres oder 
Schulhalbjahres mindestens ausreichende Leistungen 
nachgewiesen werden

n	 	bei Belegung von Latein als neu einsetzender Fremd-
sprache im gesamten Zeitraum der gymnasialen Ober- 
stufe bei mindestens ausreichenden Leistungen 

beziehungsweise 5 Punkten im Abschlusshalbjahr. 
Bei Schülerinnen und Schülern, die die Bedingungen 
für das Kleine Latinum im Abschlusshalbjahr nicht 
erreicht haben, entscheidet, sofern Latein Abiturfach 
ist, die in der Abiturprüfung erreichte Note über die 
Zuerkennung des Kleinen Latinums.

Weitere Informationen enthält das  
„Merkblatt zum Erwerb des Latinums“  
unter www.schulministerium.nrw.de.

Graecum

Das Graecum wird nach aufsteigendem Pflicht- bezie-
hungsweise Wahlpflichtunterricht entsprechend dem 
Lehrplan für das Fach Griechisch bei mindestens aus-
reichenden Leistungen beziehungsweise 5 Punkten im 
Abschlusshalbjahr beziehungsweise in der Abiturprüfung 
unter folgenden Voraussetzungen erworben:

Griechischunterricht

n	 	von Klasse 8 bis zum Ende des ersten Jahres der Qua-
lifikationsphase (mindestens 5 Punkte)

n	 	von der Einführungsphase bis zum Abitur als drittes 
oder viertes Abiturfach (mindestens 5 Punkte).

Hebraicum

Das Hebraicum wird bei Hebräischunterricht in den drei 
Jahren der gymnasialen Oberstufe und mindestens aus- 
reichenden Leistungen (5 Punkte) im Abschlusshalbjahr 
zuerkannt.

Für welche Studiengänge ein Latinum beziehungs-
weise Kleines Latinum, ein Graecum oder Hebrai-
cum erforderlich ist, kann man der in den Schulen 
vorliegenden Schrift „Studien- und Berufswahl“ 
entnehmen. 
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Das Berufliche Gymnasium ist ein Angebot der Berufskol-
legs, das ebenso wie die gymnasiale Oberstufe an Gymna-
sien und Gesamtschulen in drei Jahren zur Allgemeinen 
Hochschulreife führt.

In der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11)  wird beson- 
derer Wert auf die Angleichung von Wissens- und Leis-
tungsniveaus sowie auf die Integration im neuen Klassen- 
verband gelegt. Die Schülerinnen und Schüler werden 
dort an die fachlichen, berufsorientierten und methodi-
schen Voraussetzungen der Oberstufenarbeit herange-
führt. Anschließend werden sie in der zweijährigen Quali- 
fikationsphase (Jahrgangsstufen 12 und 13) auf die Abitur- 
prüfung vorbereitet. Die vielfältigen Bildungsgänge der 
Beruflichen Gymnasien lassen sich folgenden Fachbe-
reichen zuordnen:

n	 	Ernährung
n	 	Gesundheit und Soziales 
n	 	Gestaltung
n	 	Informatik
n	 	Technik
n	 	Wirtschaft und Verwaltung.

Neben Fächern, die den Fachbereich in besonderer Weise 
repräsentieren (beispielsweise im Fachbereich Wirtschaft 
und Verwaltung die Fächer Betriebswirtschaftslehre mit 
Rechnungswesen und Controlling, Volkswirtschaftslehre  
und Wirtschaftsinformatik), werden auch allgemeinbil-
dende Fächer unterrichtet, die Voraussetzung für den Er- 
werb der Allgemeinen Hochschulreife sind. 

Eine Besonderheit besteht in den sogenannten „doppelt 
qualifizierenden Bildungsgängen“, die an vielen Beruf-
lichen Gymnasien angeboten werden. Dort können Schü-
lerinnen und Schüler das Abitur und gleichzeitig einen 
Berufsabschluss nach Landesrecht erreichen. Die doppelt 
qualifizierenden Bildungsgänge dauern in der Regel 3 ¼ 
Jahre. 

Zugangsvoraussetzung für die Beruflichen Gymnasien ist 
der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit der 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die am Ende der 
Sekundarstufe I (nach Klasse 9) in die Einführungsphase 
(Jahrgangsstufe 11) des Beruflichen Gymnasiums wech-
seln wollen, benötigen nur die Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe. 

Mit der Versetzung in die Klasse 12 wird der schulische 
Teil der Fachhochschulreife erworben, der in Verbindung 
mit einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung als 
Zugangsberechtigung für Fachhochschulen in Nordrhein-
Westfalen gilt.

Nach dem ersten Jahr der Qualifikationsphase (Jahrgangs-
stufe 12) kann ebenfalls der schulische Teil der Fachhoch-
schulreife erworben werden, der in Verbindung mit einem 
mindestens einjährigen gelenkten Praktikum zum Studium 
in den meisten Bundesländern berechtigt. 

Umfassende Informationen enthält die Broschüre „Das 
Berufliche Gymnasium in Nordrhein-Westfalen“. Sie kann 
unter www.schulministerium.nrw.de bestellt oder 
heruntergeladen werden. Bei speziellen Fragen helfen die 
Bezirksregierungen und die Berufskollegs weiter.

Exkurs: Das Berufliche Gymnasium
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Das Internetportal des Ministeriums für Schule und Wei-
terbildung bietet umfangreiche Informationen unter

www.schulministerium.nrw.de

n	 	zu weiteren Bildungsgängen der Sekundarstufe II 
(Ziel, Dauer, Aufnahmebedingungen, Unterricht, Ab-
schlüsse)

n	 	zu der „Verordnung über die Bildungsgänge und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (APO-
GOSt)“ mit den Regelungen für die gymnasiale Ober-
stufe

n	 	zum Berufskolleg und zum Praktikum zum Erwerb der 
Fachhochschulreife

n	 	zu Richtlinien und Lehrplänen

www.standardsicherung.nrw.de

n	 	zu den jeweils gültigen „Vorgaben zu den unterricht-
lichen Voraussetzungen für die schriftlichen Prü-
fungen im Abitur in der gymnasialen Oberstufe“

n	 	zu Projektkursen und Vertiefungsfächern
n	 	zu zentralen Klausuren am Ende der Einführungsphase.

Das Internetportal des Ministeriums für Innovation,  
Wissenschaft und Forschung informiert unter

www.wissenschaft.nrw.de

n	 	zu Studiengängen und Hochschulen
n	 	zu „Vorkursen“- oder „Vorsemester“-Angeboten der 

Universitäten.

Einen Überblick über mögliche Studiengänge an Uni-
versitäten und Fachhochschulen beziehungsweise über 
Bildungswege außerhalb der Hochschule bietet die 
Broschüre „Studien- und Berufswahl“. Sie wird jährlich 
kostenlos an alle Schülerinnen und Schüler des ersten 
Jahres der Qualifikationsphase verteilt.

Unter www.studifinder.de können Schülerinnen und 
Schüler herausfinden, welche Studiengänge zu ihren 
Stärken und Interessen passen.

Monatlich erscheint das „abi-Berufswahl-Magazin“. Es 
enthält aktuelle Informationen über Studien- und Berufs-
ausbildungen und liegt an den Schulen vor.

Informationen über die Bewerbung um einen Studien-
platz und über die Vergabe von Studienplätzen enthält 
die Broschüre „hochschul START“. Sie ist erhältlich bei 
der Stiftung für Hochschulzulassung, Sonnenstr. 171, 
44137 Dortmund. 

Bei speziellen Fragen zu einem bestimmten Studiengang 
helfen die Sekretariate der Hochschulen, Fachbereiche 
und Institute weiter. Auch studentische Verbände und 
Organisationen bieten Studienberatung an.

Informationen und Entscheidungshilfen für die persön-
liche Studien- und Berufswahl bietet auch die Berufs-
beratung der Arbeitsagenturen. Dort kann man sich im 
persönlichen Gespräch beraten lassen, gegebenenfalls 
die Ausbildungsstellenvermittlung in Anspruch nehmen 
und sich über finanzielle Hilfe bei der beruflichen Ausbil-
dung informieren.

Weitere Informationen
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I
sprachlich-
literarisch-
künstlerisch

II
gesellschafts-
wissen-
schaftlich

III
mathematisch-
naturwissen-
schaftlich-
technisch

naturwissen-
schaftlich-
technischer
Bereich

fremdsprach-
licher Bereich

literarisch-
künstlerischer
Bereich

Planungsbogen für die Schullaufbahn

>>>   Belegung von 34 Wochenstunden im Durchschnitt jeweils in der Einführungsphase 
und in der Qualifi kationsphase

>>>   Belegung von 102 Wochenstunden in den drei Jahren der gymnasialen Oberstufe 
>>>   Belegung von mindestens 38 anrechenbaren Kursen (darunter 8 Leistungskurse) in der 

Qualifi kationsphase; Vertiefungsfächer sind nicht anrechenbar. 

Aufgabenfeld Fach   Einführungs-      Qualifi kationsphase Abitur-  Anrechenbare 
          phase          fach Kurse in der 
                    Q-phase
                     
    Eph.1 Eph.2 Q 1.1 Q1.2  Q 2.1 Q 2.2    LK GK

 Deutsch

 

 

 

 

 

 Mathematik

 

 

 

 

 Religionslehre

 Sport

 Vertiefungsfach 2-std.

 Vertiefungsfach 2-std.

 Projektkurs (Q-Phase) 2-std.

 Wochenstunden

 Anzahl der belegten Kurse

 in der Qualifi kationsphase
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf 
weder von Parteien noch von Wahlbewerberinnen und -be-
werbern oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines 
Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet 
werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommu-
nalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europä-
ischen Parlaments. Missbräuchlich ist insbesondere die 
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsstän-
den der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder 
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbe-
mittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte 
zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser 
Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützende 
Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer 
eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt. Unabhängig 
davon, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese 
Schrift verteilt worden ist, darf sie auch ohne zeitlichen 
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise 
verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregie-
rung zu Gunsten einzelner Gruppen verstanden werden 
könnte.
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